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Jüasseneintheilung der Lieferungsverbände . Seile 41 — Ableben eines Konsauuls.

2. Bei 8-Wesen: Bekanntmachung, betreffend die 4. BPolizei-Wesen: Kunwaeng von Ausländern aus dem
Befreiung von Beamten der Fuhrwerks-Berufsgenossen- Reichsgebiee.
schaft von der Verpflichtung zur Invalidenversicherung

1. MilitärWesen.

Auf Ihren Bericht vom 12. Februar d. J. will Ich die anliegenden Aenderungen der Wehrordnung

genehmigen und Sie ermächtigen, den Text der Deutschen Wehrordnung, wie er sich aus den seit dem

22. November 1888 von Mir genehmigten Aenderungen ergiebt, unter Ausschluß entbehrlich gewordener

Uebergangsbestimmungen durch das Central-Blatt für das Deutsche Reich zu veröffentlichen.

Homburg v. d. H., den 18. Februar 1901.

Wilhelm.

Graf v. Posadowsky.

An den Reichskanzler.
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Aenderungen der Deutschen Wehrordnung.)

Die Wehrordnung vom 22. November 1888 wird geändert wie folgt:

§S. 2.

Im dritten Absatze der Ziffer 3 wird unter 1 für „I/: ,IV“ gesetzt.

Der vierle Absatz der Ziffer 3 lautet:

„ImKönigreiche Bayern werden die Geschäfte der Ersatzbehörden dritter Instanz durch
die Generalkommandos zu München, Würzburg und Nürnberg im Verein mit je einem für
den Armeekorpsbezirk durch das Königlich bayerische Staatsministerium des Innern ernannten
Kommissar ausgeübt.)"

Die Anmerkung zu Ziffer 3 lautet:

t„*) Als Kommissare sind zur Zeit bestellt: für den Bezirk des I. Armeekorps der Prä-
sident der Königlichen Regierung von Oberbayern in München, für den Bezirk des II Armee-

korps der Präsident der Königlichen Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg in Würz-
burg, für den Bezirk des III. Armeekorps der Präsident der Königlichen Regierung von
Mittelfranken in Ansbach.“

8. 9.

Im zweiten Absatze der Ziffer 1 fällt das Wort „leine“ fort.

Als Ziffer 4 tritt hinzu:

„4. Auf Volksschullehrer und Kandidaten des Volksschulamts, welche den Berechtigungsschein
zum einjährig-freiwilligen Dienste erworben haben, finden die für Einjährig-Freiwillige
gegebenen Bestimmungen Anwendung.“

§. 21.

Im zweiten Absatze der Ziffer 1 wird am Schlusse hinzugefügt:

„Der Aushebung zum aktiven Dienste sind sie nach Maßgabe des §. 36, 4 Abs.2unter-
worfen.“

§. 26.

Der erste Absatz der Ziffer 3 erhält folgenden Zusatz:
„Sie können auch durch Vermillelung der Behörde des näheren Bezirkes sich zur Stamm-
rolle melden und zugleich ihre Ueberweisung herbeiführen lassen. In dem Bezirke, dem sie
überwiesen sind, bleiben sie gestellungspflichtig, wenn nicht eine Ueberweisung an einen anderen

Bezirk stattfindet (SS. 25,9 und 47, 8).“

§. 29.

Der erste und zweite Absatz der Ziffer 7 lauten:

„Zurückstellungen Mililärpflichtiger auf Grund besonderer im Gesetze nicht ausdrücklich
vorgesehener Verhältnisse können ausnahmsweise von der Ersatzbehörde dritter Instanz bis
zum dritlen Militärpflichtjahre verfügt werden. Ferner kann die Ersatzbehörde dritter Instanz
Zurückstellungen der zum einjährig-freiwilligen Dienste Berechtigten über die in Ziffer 4c er-
wähnte Frist hinaus ausnahmsweise, in der Regel von Jahr zu Jahr, bis zum 1. Oktober
des neunten Militärpflichtiahrs genehmigen.

5) Central-Blalt für 1889 S. 1, für 1893 S. 315, für 1899 S. 165.
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Zurückstellungen Militärpflichtiger über die im Absatz 1 sowie die in Ziffer 3 und 4

und b erwähnten Fristen hinaus können ausnahmsweise von der Ministerialinstanz genehmigt
werden.“

§. 42

Im zweiten Absatze der Ziffer2werden die Worte „die aktiven Aerzte der Marine“ ersetzt durch
die Worte:

„die aus dienstlicher Veranlassung im Auslande befindlichen aktiven Aerzte der
und Marine“.

Der dritte Absatz der Ziffer 3 lautet:

Armee

„Bei Untersuchungen durch Aerzte der Armee oder Marine ist in der Regel noch die
Zuziehung eines Offiziers erforderlich.“

S. 51.

In Zifer 2 wird hinter „vierjährigen“ eingefügt:
„bei der Marine auch zum fünf= oder sechsjährigen“.

Die Anmerkung") zu Ziffer 3 lautet:
„) Wegen Anrechnung der zu einer einjährigen aktiven Dienstzeit heranzuziehenden

Volksschullehrer und Kandidaten des Volksschulamts (§. 9) auf den Ersatzbedarf der Truppen-
theile enthalten die jährlichen Rekrutirungsbestimmungen das Erforderliche.“

§S. 60.

In Ziffer 5 wird für „200“: „150“ gesetzt.

§S. 66.

In Ziffer 4 tritt als dritter Absatz hinzu:

„Die Rangirung nach Loosnummern kann bei Aufstellung der Listen einstweilen unter-
bleiben; sie ist nachzuholen, sobald zur Deckung des Rekrutenbedarfs der betreffende Jahrgang
nicht voll in Anspruch genommen wird.“

S. 68.

Im letzten Absatze der Ziffer 3 fallen die Worte fort:

„und ausschließlich der zu einer kürzeren Einübung mit den Waffen zugelassenen Volksschul-
lehrer und Kandidaten des Volksschulamts“.

Der erste Absatz der Ziffer 3 lautet:

„Bei Ziffer 24 kommt die Zahl der in den Vorstellungslisten B, C, D und B enthaltenen
Militärpflichtigen derart in Betracht, daß aus den Vorstellungslisten D und E im Allgemeinen
nicht mehr wie 250, aus den Vorstellungslisten B und C nicht mehr wie 400 Militärpflichtige
an einem Tage zur Vorstellung gelangen sollen.“

Der dritte und vierte Absatz der Ziffer 3 fallen fort.

S. 72.

Am Schlusse des zweiten Absatzes der Ziffer 1a fällt in der Klammer „§. 69,3 bezw.“ fort.

73.

Der zweite Absatz der Ziffer 2 lautet:

„Von einer Entkleidung Militärpflichtiger darf der Militärvorsitzende im Allg
absehen lassen, wenn es sich um Leute mit auffallendem Mindermaß, augenscheinlick
brechen und Fehlern der Augen und Ohren handelt, welche die dauernde Untauglich

emeinen

hen Ge-
bkeit der

Militärpflichtigen zum Dienste im Heere, im Landsturm und in der Marine (§. 3
Weiteres bedingen.“

97

6) ohne



— 44 —

§S. 75.
In Ziffer 6 treten im ersten Absatz an die Stelle der Worte „Das Oberkommando der Marine“

die Worte:

„Der Generalstabsarzt der Marine"“
und im dritten Absatz an die Stelle der Worte „das Oberkommando der Marine“ die Worte:

„den Generalstabsarzt der Marine“.

78.
Im ersten Satze der Ziffer 1 wird zintes den Worten „bei der Vorstellung von“ eingefügt:

„Volksschullehrern und Kandidaten des Volksschulamts (F. 9), ferner von“
Am Schlusse des zweiten Satzes der Ziffer 1 werden die Worte „genehmigt werden (F. 82,5 a)“

ersetzt durch die Worte:

guh anderen dringenden Gründen genehmigt werden (6. 82,5a; siehe auch §. 94,7a

§. 82.
Ziffer 2c lautet:

„5c) Mannschaften, welche vor Erfüllung der aktiven Dienstzeit wegen vor ihrer Einstellung
begangener strafbarer Handlungen entlassen werden.

Die Entlassung findet statt:
Aa) wenn eine Verurtheilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Wochen oder

im Falle der Verurtheilung zu einer Geldstrafe die Vollstreckung einer an Stelle

derselben tretenden Freiheitsstrafe von gleicher Dauer zu erwarten ist,
bb) wenn bereits von einem Civilgerichte rechtskräftig auf eine höhere als sechswöchige

Fcheteftraf- oder auf entsprechende, in Freiheitsstrafe umzuwandelnde Geldstrafeerkannt ist.

Die Entlassung kann auch stattfinden:
cc) wenn die militärgerichtliche Aburtheilung durch äußere Umstände besonders erschwert

sein würde. (Militärstrafgerichtsordnung Ss. 7 und 8, R.M.G. 8. 18.)“

Abschnitt XIII.
Die Ueberschrift lautet:

„Freiwilliger Eintritt zum zwei-, drei= oder vierjährigen, bei der Marine auch zum fünf-
oder sechsjährigen Dienste."“

§. 84.
Im ersten Absatze der Ziffer 1 wird hinter „Marine“ eingefügt:

„oder auch zu fünf= oder sechsjährigem aktiven Dienste in letztere".
In Ziffer 6 werden die Worte „zu zweijährig-, dreijährig= oder vierjährig= freiwilligem Dienst“

ersetzt durch die Worte:
„zu einjährig= (§§. 9 und 88), zweijährig-, dreijährig= oder vierjährig-freiwilligem Dienste, von
Marine-Ersatzreservisten auch zu fünf= oder sechsjährig-freiwilligem Dienste“.

In Ziffer 7 wird hinter „vierjährigem“ eingefügl:
„bezw. bei der Marine zu fünf= oder sechsjährigem“.

S. 86.
In Ziffer 1 tritt hinter das Wort „benachrichtigen“ ein „*)“ und an den Schluß der Seite

solgende Anmerkung:
„)Die Benachrichtigung erfolgt durch Uebersendung der Meldescheine, auf deren Rück-

seite in jedem einzelnen Falle der Einstellungstag und die Dauer der Dienstzeit — 2, 3, 4,
5 oder 6 Jahre —zu vermerken ist. Der Vermerk ist handschriftlich zu vollziehen und mit

dem Stempel zu versehen."“
Der zweite Absatz der Ziffer 1 fällt fort.
In Ziffer 2 wird hinter „vierjährigem“ eingesügt:

„bezw. bei der Marine zu fünf= oder sechsjährigem“.
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In Ziffer 5 werden die Worte „zu zwei-, drei= oder vierjährig-freiwilligem Dienst“ ersetzt durch
die Worte:

„zu ein-, zwei-, drei= oder vierjährig-freiwilligem Dienste, bezw. von Marine-Ersahreservisten
auch zu fünf= oder sechsjährig-freiwilligem Dienste“.

89.
Im Eingange der Ziffer 4b wird für 5. Einwilligung“ gesetzt:

„die nach Muster 17e ertheilte Einwilligung.“ Mulier 175.

g. 80.

In Ziffer 2c wird für „Entlassungsprüfung“: „Reiseprüfung“ gesetzt. anetn %
Der Ziffer 4 tritt als zweiter Absatz hinzur

„Das Gleiche gilt von Reifezeugnissen der unter Ziffer 2c fallenden Progymnasien, Real-
Progymnasien und Realschulen.“

Ziffer 7 lautet:

„Der Reichskanzler ist ermächtigt*), in besonderen Fällen ausnahmsweise den Zeugnissen
ausländischer Lehranstalten, welche Befähigungszeugnissen deutscher Schulen für den einjährig-
freiwilligen Dienst gleichwerthig erscheinen, die Bedeutung solcher Zeugnisse beizulegen.“

S. 93.

Im ersten Absatze der Ziffer 60 wird zwischen den Worten „der“ und „Ministerialinstanz“
eingefügt:

„Ersatzbehörde dritler Instanz oder der“

In Ziffer 8 wird zwischen dem zweiten und dritten Absatze folgender Absatz eingesügt:

„Vollsschullehrer und Kandidaten des Volksschulamts sind in diesem Falle nur zu einer
einjährigen akliven Dienstzeit heranzuziehen. Das Gleiche gilt für die Volksschullehrer, welche
aus Mangel an Mitteln von dem erworbenen Berechtigungsscheine zum einjährig-freiwilligen

Dienste später keinen Gebrauch machen können.“

Im ersten Absatze der Ziffer 9 fällt der letzte Satz fort.

Als dritter Absatz tritt dieser Ziffer hinzu:
„Bei Seesteuerleuten und bei den in die Marine eingestellten Berechtigten tritt hierbei

der zuständige (§. 93, 8 Abs. 1) Marinestations=ChefandieStelle des kommandirenden
Generals des Armeekorps (5§. 2, 3).“

8. 94.

In Ziffer 8d lauten unter bb die Eingangsworte:

a„bb) Dieselben werden für tauglich nicht erachlet ...
In Ziffer 9 wird zwischen dem zweiten und dritten Absatze solgender Absatz eingefügt:

„Bei der Meldung von Freiwilligen zum Eintritt in die Marine tritt hierbei an die
Stelle des Generalkommandos der zuständige Marinestations-Chef.“

Ziffer 10c lautet:

„Die Benachrichtigung erfolgt durch Uebersendung des Berechtigungsscheins, auf dessen
Rückseite in jedem einzelnen Falle der Einstellungstag zu vermerken ist. Der Vermerk ist
handichriftlich zu vollziehen und mit dem Stempel zu versehen“

S. 116.

Der vierte Absatz der Ziffer 1 lautet:

„Uebungen von Reservisten, welche bei denFrühjahrs-Kontrolver zur Land-
wehr versetzt werden, müssen am 1. November des vorangehenden enen zlunch sein.“
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Der dritte Absatz der Ziffer 1 erhält forl Zusatz:

„Für das dienstpflichtige Personal des Kaiserlichen Kanalamts in Kiel und der ihm
unterstehenden Stellen stellt der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts die Bescheinigung der
Unabkömmlichkeit aus.“

Muster 6.

Hinter Spalte 11 „Größe — Brustumfang“ wird eine Spalte 12 züewicht — Sehschärfe“ ein-
gefügt. Die bisherigen Spalten 12 bis 16 erhalten die Bezeichnung 13bis 1

In der Anmerkung 2 wird für „11—16“: „.11—17“ gesetzt. Denr- Anmerkung 3 wird als

Anmerkung 4 eingefügt:

„4. Das Gewicht der Militärpflichtigen ist bei den im §. 5, 3c undfder Heerordnung
bezeichneten Mannschaften durch die Ersatzkommission, bei Umbestimmungen durch die Ober-
Ersatzkommission, sowie ferner in allen Fällen einzutragen, in denen aus anderen Gründen
eine Feststellung des Körpergewichts ausgeführt worden ist.

Eine Angabe über die Sehschärfe ist nur in den Fällen erforderlich, in denen sie mili-
tärischerseits #ebigekielt werden muß.“

Die bisherige Anmerkung 4 wird Anmerkung 5.

Muster 7.

Hinter Spalte 8 „Größe — Brustumfang“ wird eine Spalte 9 „Gewicht —Sehschärfe“ ein-
gefügt. Die bisherigen Spalten 9 bis 14 erhalten die Bezeichnung 10bis 1

Als Anmerkung 2 wird eingefügt:

„2. Das Gewicht der Militärpflichtigen ist bei den im 8. 5, 3e und fder Heerordnung
bezeichneten Mannschaften durch die Ersatzkommission, bei Umbestimmungen durch die Ober-

Ersatzkommission, sowie serner in allen Fällen einzutragen, in denen aus anderen Gründen
eine Feststellung des Körpergewichts ausgeführt worden ist.

Eine Angabe über die Sehschärfe ist nur in den Fällen erforderlich, in denen sie mili-
tärischerseits festgestellt werden muß.“

. In der bisherigen Anmerkung 2, welche Nr. 3 erhält, wird für „12“: „13“", und in der bis-herigen Anmerkung 3, welche Nr. 4 erhält, für „10“1 „11“ und für „14“. v15“ gesetzt.

Muster 10.

Hinter der Spalte „Vierjährig-“ werden Spalten „Fünfjährig-"“ und „Sechsjährig-“ eingefügt.

Muster 15.

In der letzten Klammer wird für „drei oder vier Jahre“: „drei, vier, bei der Marine auch fünf
oder sechs Jahre“ gesetzt.

Muster 16.

Im ersten Absatze wird in der letzten Klammer für „drei= oder vier-“: „drei-, vier-, bei der
Marine auch fünf= oder sechs-“ gesetzt.

Muster 17a zu P. 89.

Erklärung des gesetzlichen Vertreters zu dem Diensteintritt als Einjährig-Freiwilliger.

Ich ertheile hierdurch meinem Sohne Mündel. . geboren

am. zu mueine.Einwilliung " seinem Viensieinirin als Ein-jährig-Freiwilliger und erkläre gleichzeitig
a) daß für die Dauer des einjährigen Dienstes de Kosten des Unlerhalis mit Einschluß der

Kosten der Ausrüstung, Bekleidung und Wohnung von dem Bewerber getragen werden sollen;
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b) daß ich mich dem Bewerber gegenüber zur Tragung der Kosten des Unterhalts mit Einschluß
der Kosten der Ausrüstung, Bekleidung und Wohnung für die Dauer des einjährigen Dienstes
verpflichte und daß, soweit die Kosten von der Militärverwaltung bestritten werden, ich mich
dieser gegenüber für die Ersatzpflicht des Bewerbers als Selbstschuldner verbürge.
.. .... ELIIEEIIE

Vorstehende Unterschrift de

und zugleich, daß der Bewerber d. Aussteller der obigen Erklärung nach . en Vermögens-
verhältnissen zur Bestreitung der Kosten fähig ist, wird hiermit obrigkeitlich bescheinigt.

..... .... „ den.....19.....

L. S.

Anmerkung. 1. ZJe nachdem die Erklärung unter a oder unter b abgegeben wird, ist der Text
unter b oder unter a zu durchstreichen.

2. Werden die unter b bezeichneten Verbindlichkeiten von einem Dritten übernommen, so hat

dieser eine besondere Erklärung hierüber in folgender Form ausgustellen:
Gegenüber denn , geboren n z ,

der sich zu seinem Diensleintritt als Einjährig-Freiwilliger melden will, verpflichte ich mich zur
Tragung der Kosten des Unterhalts mit Einschluß der Kosten der Ausrüstung, Bekleidung und
Wohnung für die Dauer des einjährigen Dienstes. Soweit die Kosten von der Militär-
verwaltung bestritten werden, verbürge ich mich dieser gegenüber für die Ersatzpflicht des
Bewerbers als Selbstschuldner.

"„ dden 19.

Vorstehende Unterschrift rc.

3. Die Erklärung unter b, sowie die Erklärung des Dritten bedarf der gerichtlichen oder
notariellen Beurkundung, wenn der Erklärende nicht kraft Gesetzes zur Gewährung des Unterhalts an
den Bewerber verpflichtet ist.

Muster 18.

Die Bemerkungen unterb erhalten folgende Fassung:
„b) der nach Muster 17a ertheilten Einwilligung des gesetzlichen Vertreters mit der Erklärung

daß für die Dauer des einjährigen Dienstes die Kosten des Unterhalts, mit Einschluß der
Kosten der Ausrüstung, Bekleidung und Wohnung von dem Bewerber getragen werden sollen.
Statt dieser Erklärung genügt die Erklärung des gesetzlichen Vertreters oder eines Dritten,
daß er sich dem Bewerber gegenüber zur Tragung der bezeichneten Kosten verpflichte und
daß, soweit die Kosten von der Militärverwaltung bestritten werden, er sich dieser gegenüber
für die Ersatzpflicht des Bewerbers als Selbstschuldner verbürge.

Die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters und des Dritten sowie die Fähigkeit des
Bewerbers, des gesetzlichen Vertreters oder des Dritten zur Bestreitung der Kosten ist obrig-
keitlich zu bescheinigen. Uebernimmt der gesetzliche Vertreter oder der Dritte die in dem vor-

stehenden Absatze bezeichneten Verbindlichkeiten, so bedarf seine Erklärung, sofern er nicht schon
kraft Gesetzes zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet ist, der gerichtlichen oder notariellen
Beurkundung.

Bei Freiwilligen der seemännischen Bevölkerung genügt die Einwilligung des gesetzlichen
ertreters.“
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Anlage 2.

Im zweiten Absatze des §. 1 wird am Schlusse hinzugefügt:

„An Stelle des Englischen darf bei einzelnen durch den Reichskanzler bestimmten Prüfungs=
kommissionen das Russische treten.)"

An den Schluß der Seite tritt die Anmerkung:

„)Findet bei der für die Prüfung örtlich zuständigen Prüfungskommission eine Prüfung
im Russischen nicht statt, so darf diese dem Prüfling auf seinen Antrag gestaiten, sich der
Prüfung im Russischen bei einer der dazu bestimmten Prüfungskommissionen zu unterziehen.
Letztere ist alsdann entsprechend in Kenntniß zu setzen und hat nach bewirkter Prüfung im
Russischen das Ergebniß unter Uebersendung der schriftlichen Prüfungsarbeiten der örtlich
zuständigen Kommission behufs Berücksichtigung bei der Entscheidung mitzutheilen.“

Der dritte Absatz des F. 2à lautet:

„In den neueren Fremdsprachen (Französisch, Englisch oder statt des Letzteren Russisch)
wird erfordert: neben richtiger Aussprache und Kenntniß der wichtigeren grammatikalischen
Regeln die Fähigkeit, prosaische Schriften von milttlerer Schwierigkeit (im Französischen bei-
spielsweise Voltaire's Charles XII, Barthélemy's voyage du jeune Anarcharsis, Fenelon's
Telémaque, Michaud's histoire des croisades, Sgur's histoire oniverselle, Plötß chrestomathie
und dergleichen; im Englischen beispielsweise Goldsmith's Vicar of Wukelield, Walter Scott's
tales of a grandfather, W. Irving's sketehbock und dergleichen; im Russischen beispielsweise
Gontscharow's Fregatte Pallas, Tolstoy's Ein Ueberfall — Sonderausgabe Berlin bei

Bath —, Solojow's Geschichte Peters des Großen, Garschin's Erinnerungen des Gemeinen
Iwanom — Sonderausgaben Sondershausen bei Eupel — und dergleichen) mit einiger

Leichtigkeit und Sicherheit in gebildeter Sprache zu übersetzen, auch ein deutsches, leichtes
Thema ohne erhebliche Verstöße gegen die Orthographie, Wortstellung und Satzbildung in
das Französische, Englische oder Russische zu übertragen.“

Der Bundesrath hat auf Grund des §. 9 Nr. 1 des Naturalleistungsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1898
S. 361) beschlossen, daß vom 1. April 1901 ab die Vergütung für Vorspann auf Grund des nach-
stehenden Tarifs der Vorspann-Vergütungssätze und nach Maßgabe der zugehörigen Klasseneintheilung
der Lieferungsverbände erfolgt.

Berlin, den 25. Februar 1901.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Graf v. Posadowsky.
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Tarif der Porspann-Vergütungssätze.

Die Vergütung für Vorspann (F. 3, §. 9 Nr. 1 des Naturalleistungsgesetzes, Reichs-Gesetzbl. 1898
S. 361) erfolgt tageweise zu nachstehenden Sätzen und nach Maßgabe der beiliegenden Klasseneintheilung
der Lieserungsverbände.

"v 2.6 1| 3. 4. .

Vergütungssätze für
· Es entfallen

. ein also auf Wagen

 in mit zwei Pferden 2 b“ s
Klasse mit einem Pferdesedes weitere bespanntes Fuhr-hln Fährer

bespanntes Fuhr- Pferd werk mit Führer!Spalte 2 abzüg-
werk mit Führer (Spalten 2 und 3 lich Spalte 3)

zusammen)
Mark. Pf. Warkl. Vi. Mark., Ff. Wark. Vl.

«

I., . 10 — 6 — 16 — 4 —

II. . 9 — 5 — 11 — 4 —

III. . 8 — 1 50 12 50 50

IV. . 7 — 3 50 10 50 3 50

Der in Spalte 5 aufgeführte Satz wird zur Hälfte für den Wagen und zur Hälfte für den
Führer gerechnet.

Die Vergütung für eine Bespannung mit Ochsen oder mit Kühen erfolgt in der Weise, daß für
Wagen und Führer der Satz in Spalte 5 und für jeden Ochsen zwei Drittel, für jede Kuh die Hälfte

" Satzes in Spalte 3 vergütet wird. Dabei werden die Beträge auf volle fünf Pfennig nach obenabgerundet.

Bemerkung. Bei Pehstelung der Vergülung wird der vgn von Mitternacht zu Mitternacht gerechnet mu der Maßzgabe,
daß bei einer Leistung von mehr als zwölf Siunden innerhalb desselben Tages ein Zuschuß in Höhe der
Hälfte des Tagessatzes gewährt wird. Wird der Borspann nur einen halben Tag —sechs Stunden —

oder darunter in Anspruch genommen, so ist die Hälfte des Tagessatzes zahlbar (K. 9 Nr.1Abs 3 des
Naturalleistungsgesetzes).
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Rlasseneintheilung der Lieferungsverbände.

Lfd. Staaten
. - Klam-

Nr. (Lieferungsverbände)

1. Preußzen.

1. Provinz Ostpreußen.
Stadikreis Königsberg. ........ ll

Die brigen Kreise IV

II. Provinz Westpreuhen.
Stadikreis Danzig ......... ll

Die übrigen Kreise. IV

III. Studt Perlin l

1V. Provim Brandenburg.

Stadtkreise: Charlottenburg, Rixdorf, Schöneberg I1

Kreise: Brandenburg (Stadt), Frankfurt a. O. Giadd, Niederbarnim, Cißorlan,
Potsdam (Stadt), Spandan (Stadh Teltow IIIDie übrigen Kreise IV

V. Provim Pommorn.
Stadtkreis Stettin ......·. ll

DieübtigenKreife. IV

VI. Provinz Posen.
Stadlkreis Posen ........ ll

DieübrigenKreise. IV

VII. Provinz Schlesien.
Stadikreis Breslau ....... ll

Stadtkreis Görlitz L
Die übrigen Kreise. IV

VIII.Provinj Sathsen.Stadtkreis Magdeburg I
Stadtkreis Erfurt .. II

Kreise: Aschersleben, Vitterfeld, Calbe, Delitsch, Eckartsberga, Erfurt (Land), Halber=
siadt (Stadt und Lah, Halle (Stadt), Grafschaft Hohenstein, Jerichow I. Mans-
seld (Gebirgskreis), Mansfeld (Seekreis), Merseburg, Mühlhausen (Stadt und
Land), Naumburg, Neuhaldensleben, Nordhausen (Stadt), Oschersleben, Querfurt,

Saalkreis, Sangerhausen, Schleusingen, Wanzleben.Weibenfeis Etadt und Land)
Wernigerode, Wolmirstedt, Zeit .. lll

Die übrigen Kreise IV

IX. Provin Schleswig.Holsein.Stadikreis Altona . l

Kreis Herzogthum Lauenburs IV
Die übrigen Kreise . lll



efd. Staaten alasse
Nr. (Lieferungsverbände)

(1.) X. Provin Hannover.

Stadtkreise Hannover und Harbung I1
Kreise: Bersenbrück, Blumenthal, Geestemünde, Göningen (Stadh,Hannover (Land),

Harburg (Land),Hildesheim (Stad)), Linden Eiadt und Land), MelletOsnabrück D m
(Stadt und Land), Soltan §

Stadt Wilhelmshaven

Kreis Aurich mit Musichlß von Wilhelmahaven . W
Die übrigen Kreise .

XI. Provinz Wesffalen.

Kreise: Altena, Arnsberg, Bochum (Stadt und Land), Brilon, Dortmund (Stadt
und Land), Hagen (Stadt und Land), Hamm, Iserlohn, Lippstadt, Meschede,

Münster (Stadt) mit AmtMaurit,Olpe, Recklinghausen,Siegen, * Wittgenstein I1Die übrigen Kreise II

Xll. Provin# Bessen-Massau.

Stadtkreise Frankfurt a. M. und Wiesbaden 1
Stadtkreise Cassel und Hanau . ll

Kreise: Frankenberg, Kirchhain, witerhauf . IV
Die übrigen Kreise . lll

XIII. Rheinprovinz.

Stadtkreise Aachen, Barmen, Cöln, Düsseldorf, Elberfell. I
Kreise: Aachen (Land), Bergheim, Bonn (Stadt und Land), Cleve, Coblenz (Stadt

und Land), Cöln (Land), Crefeld (Stadt und Land), Düren, Düsseldorf (Land),
Duisburg (Stadtl), Essen (Stadt und Land), Euskirchen, Geldern, Gladbach (M.)
(Stadt und Land), Grevenbroich, Gummersbach, Kempen, Lennep, Mettmann,
Moers, Mülheim a. d. Ruhr, Mülheim a. Rh., Neuß, Rees, Rheinbach, Saar-

brücken, Siegkreis, Solingen Eiadt und Land. Triert Giabt un d Land), Wald-
broel, Wipperfürth. ..... ll

Die übrigen Kreise III

XIV. çgezemolern . IV

2. Bahern.

l. Oberbayern.

Stadtmagistrat München l
Die übrigen Lieserungsverbände Ill

II. Hiederbayern.
Sämmtliche Lieferungsverbände. ·..· lll

III. Malz.

Stadt Speyer I
Die übrigen Lieferungsverbände III
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ofd. Staaten
. Klasse

Nr. (Lieferungsverbände)

(2.) IV. Oberpfalz und Regensburg.

Stadtmagistrat Regensburg.
Die übrigen Lieferungsverbände III

V. Oberfranken
Stadtmagistrat Bamberg . ll

Die übrigen Lieferungsverbände II

VI. Mittelsranken.

Stadtmagistrat Nürnberg 1
Stadtmagistrate Erlanoen und Fürth. II

Die übrigen Lieferungsverbände . L

VII. Unterfranken und Aschaffenburg.

Stadtmagistrat Würzburg 1.
Die übrigen Lieserungsverbände In

VIII. Schwaben und Neuburg.

Stadtmagistrat Augsbung . ll

Stadtmagistrate: Donauwörhh, Kaufbeuren, Lindau, Neu-Ulm . m

Bezirksämter Augsburg und Schwabmünche
Die übrigen Lieferungsverbände. . 1V

3. Königreich Sachsen.

Stadtbezirke Dresden und Leipzig 1

Stadtbezirk Chemnitz 1

Parkrtnemka Bezirker Gpemmih, Dtesden dlisiadi. Slaucan, 3wicun t
Die übrigen Lieferungsverbände IIl

4. Württemberg.

Oberamtsbejirke.

Cannstatt, Freudenstadt, Nagold, Neuenbürg, Stuttgart (Stadl), Stultgart (Amt), Ulm I
Balingen, Besigheim, Biberach, Böblingen, Brackenheim, Calw, Ellwangen, Eßlingen,

Gaildorf, Güähhlingen. Göppingen, Hall, Heidenheim, Heilbronn, Herrenberg, Horb,
Kirchheim, Künzelsau, Leonberg, Ludwigsburg, Marbach, Maulbronn, Mergentheim,
Neckarsulm, Nürtingen, Oberndorf, Oehringen, Ravensburg, Reutlingen, Rotten-

burg, Rottweil, Schorndorf, Spaichingen, Sulz Leltang, Tübingen, Jahhingen,Waiblingen, Weinsberg, Welzheit III
Die übrigen Lieferungsverbände IV



Lsd. Staaten

Nr. (Lieferungsverbände) Kasse

5. Baden.

Anmt- irkt.Mannheim .. ven . . l

Baben, Heidelberg, Karlsruhe .. ll

schmysdelshemhBrettea,BruchIal, Buches-, Buhl, Durlach, Eberbach, Ewingen,
Ettlingen, Freiburg, Kehl, Lahr, Lörrach,M Müllheim, Neustadt, Oberkirch,Offenburg, Pforzheim, Rastatt, Säckingen, 6. E— Schopfheim, Schwegzingen,

Sinsheim, Tauberbischofsheim, Tribera. Ueberlingen, Baldahut. Weinheim. Wert-heim, Wiesloch, Wolfach Ill
Die übrigen Leserungsverbände . IV

6. orhen.
Areile.

Darmstadt (Stadt) und Mainz 1

Bingen, Darmstadt (Land), irnner. Gieben, -sferbach, Worms
Die übrigen Lieferungsverbände III

7. Mlenbr-Schweru.Bezirk Schwerin . ll
Bezirke: Güstrow, Roftock, Wismar III
Die übrigen Bezirke . . IV

8. Fr##r— 2Sammiliche Lieferungsverbunde . · lll

9. Meckleuburg-Strelitz IV

10. Oldenburg.
Stadt Oldenburg . .ll

Im übrigen frahun Oldenburg mit Aueschlub der Vemeinde Dedesdorf IV
Gemeinde Dedes . m

Fürstenthümer ii undVirkenselbr

11. Vrannschweis .Stadt Braunschweig I1
Die übrigen Lieferungsverbände III

12. a
Sämmtliche Lieferungsverbände III

13. Sachsen-Altenburg.

Die Lieferungsverbände des Ostkreises II
Die übrigen Lieferungsverbände . . . III

14. Sachsen-Coburg und
Sämmtliche Lieferungsverbände . . 111



osd. Staaten
Nr. (Lieferungsverbände) Aase

15.

Sämmtliche Lieferungsverbände. III

16. — ———Sammiliche Lieferungsverbande IV.

17. Schwarzburg-Mubolstadt. III

18. Waldeck.
Sämmtliche Lieserungsverbände .. lll

19. Neuß 4. L.
Sämmtliche Lieferungsverbände. ... lll

20. Neuß i. L.
Z Sämmtliche Lieferungsverbäde II

21. Schamuburg-Lippe IV

22. Lippe II

23. Lübeck Il

24. Bremen.
Stadt Bremen 1
Das übrigeGebiet I

25. #-
Stadt Hamburg . I

asübrcqesebcet lll

26. rStädte: Metz, Mülhausen, Straßburg. .
Die übrigen Lieferungsverbände
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